
14 78der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N ationalratesXJltGP 

5.2. 1975 

.Regier~nssvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX, mit dem 
das Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungs

gesetz 1957 geändert wird 
. . .. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungs
gesetz 1957, BGBI. Nr. 129, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBI. Nr. 284/1963,314/1964 und 
4/1971 wird wie folgt geändert: 

1. § 2 hat zu lauten: 

,,§ 2. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
finden keine Anwendung auf Personen, 

a) die vorwiegend . Angestelltentätigkeit im 
Sinne des Angestelltengesetzes, BGBI. 
Nr. 292/1921, verrichten; 

b) deren Arbeitsverhältnis durch das Vertrags
bedienstetengesetz 1948, BGBI. N r. 86, ge
regelt ist; 

c) deren Arbeitsverhältnis durch das Land
arbeitsgesetz, BGBI. Nr. 140/1948, geregelt 
ist; 

d) die bis zur Höchstdauer von drei Monaten 
zu Ausbildungszwecken beschäftigt werden; 

e) die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst
verhältnis stehen; 

f) die Dienstnehmer öffentlicher Eisenbahnen 
einschließlich der Straßenbahnen sind; 

g) die bei Eigenregiearbeiten öffentlich-recht
licher Körperschaften (§ 1 Abs. 3) beschäf
tigt werden, wenn für sie auf Grund einer 
anderen gesetzlichen Vorschrift, einer dienst
reclitlichen Regelung (Dienstordnung und 

. dergleichen) oder eines Kollektivvertrages 
eine Schlechtwetterregelung besteht, die 
nicht ungünstiger ist als die in diesem Bun
desgesetz vorgesehene Regelung; 

h) die in einem Lehrverhältnis stehen." 

2. Der Abs. 2 des § 4 hat zu lauten: 

,,(2) Die Schlechtwetterentschädigung ist, soweit 
Abs. 3 nicht anderes bestimmt, für ausgefallene 
Arbeitsstunden zu leisten, in denen ohne Stö
rung durch Schlechtwetter nach' der für die Ar-

beitsstelle geltenden betrieblichen Arbeitszeit ge
arbeitet. worden wäre; Teile angefangen er Stun
den sind jeweils in vollen Viertelstunden anzu
geben und zu vergüten.' Betriebliche Arbeitszeit 
im Sinpe dieser Bestimmung ist die für' die ge
samte Arbeitsstelle oder für eine bestimmte Ar
beitergruppe für einen längeren Zeitraum befri
stet oder unbefristet vereinbarte und bekannt
gemachte regelmäßige Arbeitszeit." 

3. Im Abs. 1 des § 5 hat der Ausdruck ,,(qer 
Vertrauensmänner)" zu entfallen. 

4. Der Abs. 1 des § 6 hat zu lauten: 

,,(1) Die Schlechtwetterentschädigung beträgt 
60 v. H. des Lohnes, der unter Zugrundelegung 
der für die Arbeitsstelle geltenden betrieblichen 
Arbeitszeit ohne Arbeitsausfall gebührt hätte. 
Unter Lohn ist der vereinbarte (mindestens kol
lektivvertraglich festgesetzte) Stundenlohn 
(Bruttolohn) einschließlich Leistungszulagen, 
Prämien, allfälliger Werkzeugzulagen und Höhen
zulagen zu verstehen. Alle übrigen Lohnbestand
teile, wie Mehrarbeits-, Sonn- und Feiertagszu
schläge sowie Schmutz-, Erschwernis- und Gefah
renzulagen, bleiben bei der Berechnung der 
Schlechtwetterentschädigung außer Betracht. Bei 
Arbeiten im Akkord ist bei der Berechnung der 
Schlechtwetterentschädigung von dem um 30 v. H. 
vermehrten Zeitlohn auszugehen. In den Lohn
unterlagen ist die Schlechtwetterentschädigung 
getrennt von den übrigen Bezügen auszuweisen." 

5. Die Abs. 3 und 4 des §6 haben zu lauten: 

,,(3) Die Arbeitsämter sind verpflichtet, dem 
Dienstgeber über Anfrage den Stand an ver
brauchten entschädigungsfähigen Schlechtwetter
stunden der einzelnen Arbeitnehmer mitzuteilen. 
Die gleiche Auskunftspflicht trifft den bisherigen 
Dienstgeber gegenüber dem neuen Dienstgeber 
sowie jeden Dienstgeber gegenüber seinen Ar-
beitern. -

(4) Wenn die im Abs. 3 enthaltenen Auskunfts
pflichten zur rechtzeitigen Information der 
Dienstgeber über in Vordienstverhältnissen aus
gefallene Arbeitsstunden, für die Schlechtwetter
entschädigung geleistet wurde, nicht ausreichen, 
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2 1478 der Beilagen 

kann der Bundesminister für soziale Verwaltung 
durch Verordnung bestimmen, daß die Dienst
geber den Arbeitern bei Beendigung des Dienst
verhältnisses eine entsprechende Bescheinigung 
auszustellen haben." 

'6. Dem Abs. 1 des § 8 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Als Abrechnungszeitraum für die Erstellung 
eines Rückerstattungsantrages ist jeweils ein Ka
lendermonat oder die Kalenderwoche, in die der 
Monatserste fällt, und die folgenden vollen Ka
lenderwochen dieses Kalendermonates heranzu
ziehen." 

7. Der bisherige Abs.3 des § 8 hat zu entfallen. 

8. Der Abs. 1 des § 10 hat zu lauten: 
,,(l) Der Antrag auf Rückerstattung der Be

träge gemäß § 8' Abs. 1 (Erstattungsantrag) ist 

vom Dienstgeber . bei dem nach der Lage der Ar
beitsstelle zuständigen Arbeitsamt, in Wien beim 
zuständigenFacharbeitsamt, einzubringen. Er muß 
bis zum Ablauf des auf den Abrechnungszeit
raum, für den die Rückerstattung beantragt wird, 
folgenden Kalendermonates gestellt werden. 
Wurde die Einbringungsfrist aus besonders be
rücksichtigungswürdigen Gründen versäumt, so 
kann das zuständige Landesarbeitsamt auf schrift
lichen Antrag Nachsicht von den Rechtsfolgen 
der Fristversäumnis erteilen. Der Erstattungsan
trag ist vom Betriebsrat mitzufertigen." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Mai 1975 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung 
betraut. 
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1478 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

Zur rationellen Durchführung der Agenden des und b genannten Personengruppen ergibt sich der 
Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigul1gsgesetzes Ausschluß schon derzeit aus der Interpretation 
1957 soll das gesamte Verfahren in Hinkunft un- des § 4 Abs. 1, wonach nur A r bei t e r An
ter Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung spruch auf Schlechtwetterentschädigungh~ben, 
(EDV) erfolgen. Einige technische Probleme, die "die einen A r bei t sau s fall erleiden, der mit 
darin bestehen, daß die derzeit gültigen Bestim- einem Loh n au sf a 11 verbunden ist". Da An
mungen des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädi- gestellte und Vertragsbedienstetekeinen Lohn~ 
gungsgesetz 1957 zum Teil nur unter derart gro- ausfall erleiden, ist der Schlechtwetterentschädi
ßem finanziellen Aufwand in die EDV übernom- gungsanspruch ausgeschlossen. 
men werden könnten, daß die Rationalität eines Personen, deren Dienstverhältnis durch das 
solchen Verfahrens in Zweifel gestellt würde, Landarbeitsgesetz, BGBl. Nr. 140/1948, geregelt 
erfordern eine Knderung des Gesetzes, um diesen ist (§ 2 lit. c), sind deshalb nicht unter das Bau
Schwierigkeiten begegnen zu können. arbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz 1957 

Anläßlich der Novellierung sollen auch einige - einzubeziehen, da sie zu kei:nem Unternehmen 
andere Bestimmungen· des Gesetzes, die zwar von - der im § 1 Abs. 1 dieses Gesetzes genannten Be
der Umstellung des Verfahrens auf EDV nicht - ttiebsarten tn einem Arbeitsverhältnis stehen. -
berührt werden. in der Praxis jedoch immer wie- .. . 
der Anlaßzll. Schwierigkeiten u!)d Mißverständ-· Die zu Zwecken der Ausbildung bis zu einer 
nissen geben, entsprechend modifiziert -rerden. Höchstdauer von drei Monaten beschäftigten Per

sonen (echte Ferialpraktikanten und Volontäre) - . -

1m wesentlichen werden vom vorliegenden Ent-
wurf folgende Punkte betroffen: 

Abschaffung der Bescheinigung über ver-
brauchte Schlechtwetterstunden unter gleich
zeitiger Einführung einer gesetzlichen Aus-
kunftspflicht; -

Einführung von einheitlichen Abrechnungs
zeiträumen für die Rückerstattung der 
Schlechtwetteren tschädigung; 

Abschaffung der bisherigen. Präklusivfrist des 
§ 10 Abs. 1. 

Im· einzelnen wird zu den Bestimmungen des 
Entwurfes folgendes bemerkt: 

Zu Art: I: 

Zu Z.1: 

Der Personenkreis, auf den die Bestimmungen 
des Gesetzes keine Anwendung finden, wurde 
nunmehr dur-ch die lit. abis d ergän~t. Die For
mulierungen wurden dem § 1 Abs. 2 des Bau
arbeiter-Urlaubsgesetzes 1972, BGBl. Nr. 414, 
entnommen. -An sich stellt diese Ergänzung keine 
Neuerung, sondern nur eine KlarsteIlung dar, da 
die nun taxativ aufgezählten Persqnengruppen 
auch bisher nicht in die Schlechtwetterentschädi
gung einbezogen wurden. Bei den in den lit. a 

stehen iri keinem regulären Dienstverhältnis und 
sind gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit.c des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl;Nr. "189/1955, 
nur unfallversichert. Sie wurden daher auch schon 
bisher nkht als Arbeiter im Sinne dieses Bund~s
gesetzes angesehen. 

Zu Z. 2: 

Die bisherige Regelung des§ 4 Abs. 2, 2. Satz, 
daß angefangene Stunden mit dem entsprechen
den Teil zu vergüten sind, würde. bei der Um.
setzungauf die EDV einen sehr großen pro
gramm- undmaschinentechnischen Aufwand be
dingen. da die verschiedenen Abrechnungen der 
Betriebe (Anschreibung . der Stundenteile in 

-Zehntelstunden, in Minuten, in Viertelstunden) 
verschiedene Arten der Dateneingabe erforderlich 
machen. Um -nun eine einheitliche Basis zu schaf
fen sowie auch im Sinne einer Vereinfachung des 
Verfahrens, wurde die neue Regelung,· die auch iri 
der Praxis am häufigsten in Erscheinung tritt, 
in den Entwurf aufgenommen. 

ZuZ.3: 

Diese Knderung ergibt sich auf Grund des Ar
beitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974. 
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4 1478 der Beilagen 

Zu Z. 4: 

Im Abs. 1 des § 6 fehlte bisher die Definition, 
was unter Lohn im Sinne dieses Bundesgesetzes 
zu verstehen ist. Das führte in der Praxis immer 
wieder zu Schwierigkeiten, da die Dienstgeber 
verschiedene Lohnbestandteile in den Schlecht
wetterlohn einbezogen, die nach dem Gesetz nicht 
rückerstattungsfähig sind. Da in Hinkunft in den 
Vordrucken für die Erstattungsanträge (§ 10 
Abs. 2) der Schlechtwetterlohn nur noch in einer 
Summe anzugeben sein wird, muß die Gewähr 
dafür geboten werden, daß die diesbezügliche ge
setzliche Bestimmung keinen Anlaß zu Mißver
ständnissen, bietet. " 

z~i. 5: , 

An Stelle des bisherigen TeXtes, der die Vor
sChriften über die nunmehr durCh die beabsich
tigte Umstellung auf EDV hinfällige' Bescheini
gung über verbrauchte entschädigungsfähige 
Scb.lechqvetterstunden enthielt, soll die Auskunfts
pflicht der Arbeitsämter gegenüber den Dienst
ge1:>ern,;die. Auskunftspflicht der bisherigen 
Dienstgeber gegenüber dem neuen Dienstgeber 
sowie de,r Dienstgeber ,gegenüber ihren Arbeit
nehmern treten, Die Strafbestimmung des §14, 
die unverän(JerJ bestehen bleibt, bezieht sich 
nun nicht mehr auf die Verpflichtung zur Aus
stellung einer Bescheinigung über verbrauchte 
eritsch~dig~h~sfähig~' Schlechtwetterstuhden, son-' 
\iern auf die .tn 'ihteStelle tretende Auskunfts
pHichtder Diertstgeber. 

Im neuenAbs~ 4 wurde für den Fall, daß die 
im, Abs;3 enthaltenen Auskunftspflichten zur, 
rechtzeitigen Information der Dienstgeber über in 
Vordienstverhältnissen ausgefallene ArbeitsStun
den, für die Schlechtwetterentschädigung geleistet 
wurde, nicht ausreichen, eine Verordnungsermäch
tigung des Bundesministers für soziale Verwal-, 
tung vorgesehen. Der Bundesminister für soziale 
Verwaltung kann unter diesen Voraussetzungen 
anordnen,,' daß die Dienstgeber entsprechende 
Bescheiriigup.gen auszustellen haben. Die Auf
nahme dieser Bestimmung erschien durch die im 
Beguta91turigsverfahren von verschiedenen Stel
len,insbesondere auf Dienstgeberseite, erhobenen 
Bedenken, daß die Arbeitsämter bis zum Ablauf 
des' letzten Abrechnungszeitraumes nicht in der 
Lage sein würden; bei einem Arbeitsplatzwechsel 
dem neuenDienstgeber den letzten Stand an ver
brauchten Schlechtwetterstunden 'bekanntzugeben, 
,erforderlich: Auf Grund der Verordnungsermäch
tigung wäre beispielsweise' eine Kombination 
zwischen einer Schlechtwetterbescheinigung und 
der Bauarbeiterurlaubskarte gemäß § 24 des Bau
arbeiter-Urlaubsgesetzes 1972 denkbar, wenn sich 

,die "geäußerten ,Befürchtungen bewahrheiten 
sollteil. ' 

Zu Z. 6: 

Diese Änderung ergibt sich im Zusammenhang 
mit der Umstellung auf EDV. Durch die Fest
setzung von nur zwei Abrechnungszeiträumen 
für die Rückerstattung ausbezahlter Schlecht
wetterentschädigung wird. ein größerer Daten
durchsatz in der EDV sichergestellt. Dadurch 
kann rationeller gearbeitet werden. Daß die Wahl 
der Zeiträume auf die Beitragszeiträume der So
zialversicherung gemäß § 44 Abs. 2 ASVG (ein 
Kalendermonat bzw. die Kalenderwoche, 'in die 
der Monatserste fällt, und die folgenden vollen 
Kalenderwochen dieses Kalendermonates) fiel, ist 
darin begründet, daß es sich hiebei einerseits um 
markante Zeiträume handelt, die von den Lohn
büros leichter vorgemerkt werden können, und 
andererseits alle bei del1 Baubetrieben üblichen 
Lohnabrechnungszeiträume in diesen beiden Ab
rechnungszeiträumen untergebracht werden kön
nen. 

ZuZ.7: 

Der bisherige Abs. 3 des § 8, der die Bestim
mung über' die erforderliche Mindestarbeitszeit 
von acht Stunden im Lohnabrechnungszeitraum 
enthält, soll entfallen, weil die Lohnabrechrl1.ings~ 
zeiträume bei den Betrieben verschieden sind, so
daß derzeit ungerechtfertigterweise unterschied
liche Anspruchsvoraussetzungen bestehen, und 
weil gerade bei Vollausfällen, die durch lang an
haltende schlechte Witterung verursacht werden, 
derzeit besondere Härten entstehen, da in solchen 
Fällen die geforderte Mindestarbeitszeit nicht er
bracht werden kann. 

ZuZ.8: 

Bei der Neufassung dieser Bestimmung wurde 
bezüglich der Zuständigkeitsregelung für die An
tragseinbringung in Wien darauf Rücksicht ge
nommen, daß auch die bisher beim Arbeitsamt 
Liesing eingebrachten Anträge aus ,Gründen der 
Rationalisierung des Verfahrens' beim Arbeitsamt 
Bau"":'" Holz bis zur Entscheidungsreife vorberei
tet wurden. Zur Vermeidung von Verzögerungen 
in der Antragsbearbeitung schien es geboten, die 
ausschließliche Zuständigkeit des Arbeitsamt,es 
Bau - Holz festzulegen und ..damit auf den 
Rechtszustand, wie er vor der Novelle BGBL 
Nr. 4/1971 bestand, zurückzugehen. 

Hauptinhalt der Neufassung dieser Bestim
mung ist die Möglichkeit, aus besonders berück
sichtigungswürdigen Gründen Nachsicht von den 
Rechtsfolgen einer Fristversäumnis erteilen zu 
können. ,Diese Neuregelung stellt trotz Ände

,nmgder Einbringungsfrist'von sechs Wochen auf 
einen Kalendermonat nach Ablauf des Abrech
nungszeitraumes eine wesentlich günstigere Re~ 
gelung für die Antragsteller dar. Nach den Er
fahrungen der Praxis hat nämlich'die Länge der 
Frist keinen ins Gewicht fallenden Einfluß auf 
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1478 der Beilagen 5' 

die Häufigkeit der Fälle von Fristversäumnis, 
sondern sind, unvorhergesehene oder unabwend
bare Ereignisse deren Hauptursache. In derar
tigen Härtefälled, die immer, wieder 'aufgetreten 
sind, soll in Zukunft im Gegensatz zur bisheri
gen Rechtslage Nachsicht von den Folgen der 
Fristversäumnis erteilt werden können. 

Der Festsetzu'ng' der einmonatigen Einbrin
gungsfrist liegen dieselben überlegüngen wie bei 
der Einführung des Abrechnungszeitraumes im 
§ 8 Abs: 1 (vgl. zu Z. 6) zugrunde. Außerdem 

ist dadurch, die Gewähr gegeben, daß die Zahl 
der verbrauchten Schlechtwetterstunden jeweils 
in einem relativ kurzen Zeitr,aum auf den neü
esten Stand gebracht werden kann. 

,Finanzielle Auswirkungen 

Die vorgesehenen 2\nderungen des Baua~beiter
Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957 dienen, 
wie bereits einleitend ausgeführt wurde, nur der 
Rationalisierung des Verfahrens. Finanzielle 
Mehrbelastungen sind daher nicht zu erwarten. 

Textgegenüberstellung 

Gel t end e Fa s s u n g: 

§ 2: 

Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes finden 
keine Anwendung auf: 

a) Dienstnehmer, die in einem öffentlich
rechtlichen Dienstverhältnis stehen; , 

b) Dienstnehmer öffentlicher Eisenbahnen ein
schließlich der,Straßenbahnen; 

~c) 'Dienstnehmer, die, bei Eigenregiearbeiten 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften (§ 1 
Abs. 3) beschäftigt werden, wenn für sie 
auf Grund einer anderen gesetzlichen Vor
schrift, 'einer dienstrechtlichen Regelung 
(DienstOrdnung und dergleichen) oder eines 
Kollektivvertrages eine Schlechtwetterrege
lung besteht, die nicht ungünstiger ist als 
die in diesem Bundesgesetz vorgesehene 
Regelung; , 

d) Lehrlinge. 

§ 4 Abs. 2: 

Die Schlechtwetterentschädigung ist, soweit 
Abs. 3 nichts anderes bestimmt, für ausgefallene 
Afbeitsstunden zu kisten, in denen ohne Stö
rung durch Schlechtwetter nach der für die Ar
beitsstelle geltenden betrieblichen Arbeitszeit ge
arbeitet worden wäre. Angefangene Stunden sind 
mit ,dem entsprechenden Teil zu vergüten. ,Be
trieblicheArbeitszeit im Sinne dieser Bestimmung 
ist die für die gesamte Arbeitsstelle oder für eine 

,bestimmte Arbeitergruppe , für, einen längeren 

Fa s s u n g des ~ n t wurf e s: 

§ 2: 

Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes finden 
keine Anwendung auf Personen, ' 

a) die vorwiegend Angestelltentätigkeit im 
Sinne des Angestelltengesetzes, BGBl. 
Nr. 292/1921, verrichten; 

b) deren Arbeitsverhältnis durch das Vertrags
bedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86, ge
regelt ist; 

c) deren Arbeitsverhältnis durch das Land
arbeitsgesetz, BGBL Nr. 14011948, geregelt 
ist; 

d) die bis zur Höchstdauer von drei Monaten 
zu Ausbildungszwecken beschäftigt werden; 

e) die in einem öffentlich-rechtlichen DienSt
verhältnis stehen; 

, f) die Dienstnehmer öfferitlicher Eisenbahnen 
einschließlich der Straßenbahnen sirid; 

g) die bei Eigenregiearbeiten öffentlich-recht-
, licher Körperschaften (§ 1 Abs. 3) beschäf
tigt werden, wenn für sie auf Grund einer 
anderen gesetzlichen V<>rschrift, einer dienst
rechtlichen Regelung' (Dienstordnung und 
dergleichen) oder" eines Kollektivvertrages 
,eine Schlechtwetterregelung besteht; die 
nicht ungünstiger ist als die in diesem Bun
desgesetz vorgesehene Regelung; 

h) die in einem Lehrverhältnis stehen. 

§4 Abs. 2: 

(2) Die Schlechtwetterentschädigung ist, soweit 
Abs. 3 nicht anderes bestimmt, für ausgefallene 
,Arbeitsstunden zu leisten, in denen ohne Stö
rung durch Schlechtwetter nach der für die Ar:
beitsstelle geltenden betrieblichen Arbeitszeit ge
arbeitet worden wäre. Teile angefangen er Stun
den sind jeweils in vollen Viertelstunden anzu
geben und zu vergüten. Betriebliche Arbeitszeit 
im Sinne dieser Bestimmung ist die- für die ge
samte Arbeitsstelle oder für eine bestimmte Ar-
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6 1478 :der Beilagen 

Geltende Fassung: 'Fassung des Entwurfes: 

Zeitraum befristet oder unbefristet vereinbarte beitergrup'pe für einen längeren Zeitraum befri
und bekanntgemachte regelmäßige Arbeitszeit. stet oder unbefristet vereinbarte und' bekannt

gemachte regelmäßige Arbeitszeit. 

§ 5 Abs. 1: 

Ober die Frage, ob die Arbeit mit Rücksicht 
auf die Witterung an einzelnen Tagen einzustel
len; fortzuführe,n oder wiederaufzunehmen ist, 
entsdIeidet der Dienstgeber nach Anhörung des 
Betriebsrates (der Vertrauensmänner). 

§ 6 Abs. 1: 

Die SchledItwetterentschädigung beträgt 
60 v. H. des Lohnes, der unter Zugrundelegung 
der für die, Arbeitsstelle geltenden betrieblidIen 
Arbeitszeit ohne Arbeitsausfall gebührt hätte. 
Bei Arbeiten im Akkord ist bei der Berechnung 
der SchledItwetterentschädigung von dem um 
30 v. H. vermehrten Zeitlohn auszugehen. Bei 
BeredInung der' SchledItwetterentschädigung 
bleiben Lohnbestandteile, wie Mehrarbeits-, Sonn
urid Feiertagszuschläge ' sowie Erschwerniszulagen 
(Schmutz-, Hitze-, Gefahrenzulagen und derglei
dIen), nicht jedoch Höheniulagen, außer Betracht. 

§ 6 Abs. 3: 

Der Dienstgeber hat bei Beendigung des Dienst
verhältnisses die Anzahl der in der laufenden 
Wetterperiode, i~ derWinterperiode auch die in 
der vorangegangenen Sommerperiode, in diesem 
und aJIfälligen Vordienstverhältnissen ausgefalle
nen Arbeitsstunden, für die Schlechtwetterent
schädigung' geleistet wurde, in eine Bescheinigung 
gemäß Abs. 4 einzutragen und die Erstausferti
gung dem Arbeiter zugleich mit den übrigen Ar
beitspapierengegen Bestätigung auszuhändigen. 
Die BesdIeinigung ist auch auszustellen, wenn 
keine Arbeitsstunden ausgefallen sind. Ausgefal
lene Arbeitsstunden, für die Schlechtwetterent
schädigung gemäß § 4 Abs. 4 geleistet worden 
ist, sind gesondert zu vermerken. 

§ 6 Abs. 4: 

Der Arbeiter hat bei Arbeitsantritt die Be
scheinigung dem neuen Dienstgeber zur, Aufbe
wahrunggegen Bestätigung auszuhändigen. Wird 
dem neuen Dienstgeber'keine'Bescheinigung über
geben, 'so hat er dies, sofern die Erlangung der 
Bescheinigung nicht direkt vom Vordienstgeber 
erreicht werden kann, dem zuständigen Arbeits

,amt sofort zu melden. Der Dienstgeber darf in 

§ 5 Abs. 1: 

Ober die Frage, ob die Arbeit mit Rücksicht 
auf die Witterung an einzelnen Tagen einzustel
len, fortzuführen oder wiederaufzunehmen ist, 
entscheidet der Dienstgeber nach Anhörung des 
Betriebsrates. 

§ 6 Abs. 1: 

Die Schlechtwetterentschädigung beträgt 
60 v. H. des Lohnes, der unter Zugrundelegung 
der für die Arbeitsstelle geltenden betrieblichen 
Arbeitszeit ohhe Arbeitsausfall gebührt hätte. 
Unter Lohn ist der vereinbarte (mindestens kol
lekti vvertraglich festgesetzte) Stundenlohn 
(Bruttolohn) einschließlich Leistungszulagen, 
Prämien, allfälliger Werkzeugzulagen und Höhen
zulagen zu verstehen. Alle übrigen Lohnbestand
teile, wie Mehrarbeits-, Sonn-' und Feiertagszu
schläge sowie Schmutz-, ErsdIwernis- und Gefah
renzulagen, bleiben' bei der Berechnung der 
Schlechtwetterentschädigung außer Betracht. Bei 
Arbeiten im Akkord ist bei der Berechnung der 
SdIlechtwetterentschädigung von dem um 
30 v. H. vermehrten Zeitlohn auszugehen. In 
dell Lohnunterlagen ist die SdIlechtwetterent
sdIädigung getrennt von den übrigen Bezügen 
auszuweisen. 

§6 Ahs. 3: 

Die Arbeitsämter sind verpflichtet, dem 
Dienstgeber über Anfrage den StlUid an ver
brauchten entschädigungsfähigen Schlechtwetter
stunden der einzelnen Arbeitnehmer mitzuteilen. 
Die gleiche Auskunftspflicht trifft den bisherigen 
Dienstgeber gegenüber dem neuen Dienstgeber 
sowie jeden Dienstgeber gegenüber seinen Ar
beitern. 

§ 6 Abs. 4: 

Wenn die im Abs. 3 enthaltenen Auskurifts
pflichten, zur rechtzeitigen Information ,der 
Dienstgeber über in Vordienstverhältnissen aus
gefallene Arbeitsstunden, für die Schlechtwetter
entschädigung geleistet wurde, nicht ausreichen, 
'kann der Bundesminister für' soziale Verwaltung 
durch Verordnung bestimmen, daß die Dienst
geber den Arbeitern bei Beendigung des Dienst-
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Gel t end e Fa s s u n g: 

diesem Fall die Auszahlung der Schlechtwetter
entschädigung bis zur Mitteilung der Zahl der 
verbrauchten Schlechtwetterstunden durch das 
Arbeitsamt an den Dienstgeber, längstens jedoch 
bis zum Ende des laufenden Lohnabrechnungs
zeitraumes, aufschieben. Für die Bescheinigung 
ist der vom Bundesministerium für soziale Ver
waltung vorgeschriebene Vordruck zu verwenden. 
Die Zweitausfertigung verbleibt beim Dienst
geber. 

§ 8 Abs. 1: 

Dem Dienstgeber sind auf Antrag nach den fol
genden Bestimmungen die als .Schlechtwetterent
schädigung ausbezahlten Beträge rückzuerstatten 
zuzüglich eines Pauschbetrages im Ausmaß von 
30 v. H. der ausbezahlten Schlechtwetterentschä
digung als Abgeltung für die in der Zeit des Ar
beitsausfalles geleisteten Sozialabgaben. Die Auf
und Abrundung der zur Rückerstattung bean
tragten Beträge ist nach .den gleichen Grundsät
zen wie bei der Lohnverrechnung im Betrieb zu
lässig. 

§ 8 Abs. 3: 

Voraussetzung für die Rückerstattung ist, daß 
innerhalb des Lohnzahlungszeitraumes, für den 
Rückerstattung beantragt wird, tnindestens acht 
Stunden gearQeitet wurde. In Betrieben mit 
wöchentlichen Lohnabrechnungszeiträumen kann 
diese Voraussetzung innerhalb von zwei aufein
anderfolgenden . Lohnabrechnungszeiträumen er
bracht werden. Die Voraussetzung, daß minde
stens acht Stunden gearbeitet wurde, entfällt für 
den Lohnabrechnungszeitrallm, welcher der 
Schließung der Arbeitsstelle unmittelbar vor
ausgeht und bei allgemein anerkannten Natur
katastrophen als Folgewirkung atmosphärischer 
Einwirkungen. 

§ 10 Abs. 1: 

Der Antrag auf Rüd~erstattung der Be
träge gemäß § 8 Abs. 1 (Erstattungsantrag) ist 
vom Dienstgeber bei dem nach der Lage der Ar
beitsstelle zuständigen Arbeitsamt, in Wien für 
die Gemeindebezirke I bis XXII beim zuständi
gen Facharbeitsamt, für den Gemeindebezirk 
XXIII beim Arbeitsamt Liesi~g, einzubringen; er 
muß bei sOllStigern Verlust des Anspruches auf 
Erstattung spätestens innerhalb von sechs Wo
-chen nach Ablauf des Loh~abrechnungszeitrau
mes gestellt werden, für dep die Rückerstattung 
beantragt wird. Der Erstattungsantrag ist vom 
Betriebsrat (von den Vertrauensmännern) mit
zufertigen. 

Fassung des Entwurfes: 

verhältnisses eine entsprechende Bescheinigung 
auszustellen haben. 

§ 8 Abs. 1: 

Dem DiellStgeber sind auf Antrag nach den fol
genden Bestimmungen die als Schlechtwetterent
schädigung ausbezahlten Beträge rückzuerstatten 
zuzüglich eines Pauschbetrages im· Ausmaß von 
30 v. H. der ausbezahlten Schlechtwetterentschä
digung als Abgeltung für die in der Zeit des Ar
beitsausfalles geleisteten Sozialabgaben. Die Auf
und Abrundung der zur Rückerstattung bean
tragten Beträge ist nach gleichen Grundsät
zen wie bei der Lohnverrechnung im Betrieb zu
lässig. Als Abrechnungszeitraum für die Erstel
lung eines Rückerstattungsantrages ist jeweils ein 
Kalendermonat oder die Kalenderwoche, in die 
der Monatserste fällt, und die folgenden vollen 
Kalenderwochen dieses Kalendermonates heran
zuziehen. 

§ 8 Abs. 3: 
Entfällt 

§ 10 Abs. 1: 
Der Antrag auf Rückerstattung der Be

träge gemäß § 8 Abs. 1 (Erstattungsantrag) ist 
vom Dienstgeber bei dem nach der Lage der Ar
beitsstelle zuständigen Arbeitsamt, in Wien beim 
zuständigenFacharbeitsamt, einzubringen. Er muß 
bis zum Ablauf des auf den Abrechnungszeit
raum, für den die Rückerstattung beantragt wird, 
folgenden Kalendermonates gestellt werden. 
Wurde die Einbringungsfrist aus besonders be
rücksichtigungswürdigen Gründen versäumt, so 
kann das zuständige Landesarbeitsamt auf schrift
lichen Antrag Nachsicht von den Rechtsfolgen 
der Fristversäumnis erteilen; Der Erstattungsan
trag ist vom Betriebsrat mitzufertigen. 
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